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Vergütung einer nicht notwen -
digen stationären Leistung als
ambulante Operation

Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit seinem Urteil vom 18. Sep -
tem  ber 2008 klargestellt, dass bei nicht notwendiger stationärer
Ver sor gung ein Ver gü  tungs anspruch in Höhe der eigentlich
durch zu führen den ambulanten Leistung besteht. 

stationärer Versorgung immerhin
ein Vergütungsanspruch in Höhe
der eigentlich durchzuführenden
ambulanten Leistung besteht.

Die Parteien stritten um die Ver -
gütung für eine stationär durchge-
führte Koloskopie. Die beklagte
Krankenkasse erachtete die statio-
näre Aufnahme des Patienten zur
Koloskopie als nicht erforderlich
und lehnte die Vergütung ab.
Nachdem die Klage des Kranken-
hauses auf Vergütung der Kolo -
s kopie als stationäre Leistung abge-
wiesen worden war, hat das Kran -
kenhaus die Klage im Be rufungs -
verfahren geändert und die – gerin-
gere – Vergütung für die Ko -
loskopie als ambulante Opera tion
gefordert.

Während das Landessozialgericht
(LSG) dieser Auffassung des Kran -
kenhauses auch insoweit nicht
gefolgt ist und die Berufung zu -
rückgewiesen hat, weil bei Verstoß
einer Leistung gegen Vorschriften
des Leistungserbringungsrechts
kein entsprechender Vergütungsan -
spruch bestehe, hat das Bundes -
sozialgericht unter Aufhebung des
Berufungsurteils des LSG stattgege-
ben und den Rechtsstreit zur erneu-
ten Verhandlung und Entscheidung
an das LSG zurückverwiesen.

Die Entscheidung des LSG beruhte
auf dem Gedanken, dass es hin-
sicht lich des Vergütungsan spru -
ches des Krankenhauses auf die Er -
füllung bestimmter formaler
und/oder inhaltlicher Voraus set-
zun gen „innerhalb des jeweiligen

Erforderlichkeit der stationären
Kran   kenhausbehandlung und da -
mit die hierfür zu leistende Ver -
gütung regelmäßig erst nachträg-
lich überprüft. In der Vergan -
genheit lief das Kranken haus nicht
nur Gefahr, den Vergü tungsan-
spruch für die stationäre Leistung
zu verlieren, sondern die Leistung
auch nicht als ambulante Opera -
tion vergütet zu bekommen. Bei
nicht notwendiger stationärer Be -
handlung ist dem Kran kenhaus
nämlich auch der An spruch auf die
Vergütung als ambulante Leistung
abgesprochen worden (Arzt und
Kran kenhaus 4/2007).

Vergütungsanspruch
besteht

Nunmehr hat das BSG mit dem
nachfolgend wiedergegebenen Ur -
teil vom 18. September 2008 klarge-
stellt, dass bei nicht notwendiger

Täglich haben Krankenhaus -
ärzte immer wieder zu ent-
scheiden zwischen der ambu-

lanten Durchführung eines Ein -
griffs einerseits und der stationären
Aufnahme und vollstationären Ver  -
sorgung eines Patienten anderer -
seits. Aus wirtschaftlichen Grün  den
werden Krankenhäuser gehalten,
bestimmte Leistungen vorrangig
ambulant zu erbringen. Die vollsta-
tionäre Versorgung kommt dage-
gen erst dann in Betracht, wenn die
notwendige medizinische Versor -
gung nur mit dem besonderen
Mittel eines Kranken hauses durch-
geführt werden kann und eine
ambulante ärztliche Ver sorgung
nicht ausreicht, um eine Krankheit
zu erkennen oder zu heilen (Urteil
des BSG vom 18. September 2008 –
B 3 KR 22/07 R).
Sofern keine ausdrückliche Kosten -
übernahmeerklärung durch die
Krankenkasse vorliegt, wird die
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zugelassenen Leistungserbringers
auch dann wie eine ambulante
Ope ration zu bewerten, wenn die
Behandlung stationär erfolgte.
Lediglich die Mehrkosten auf-
grund des zusätzlichen Pflege- und
Infrastrukturaufwandes bei der
sta tionären Durchführung seien
nicht vergütungsfähig und verblie-
ben bei dem, der eine ambulant
durchführbare Operation ohne me -
dizinischen Anlass stationär durch-
geführt habe. Für die Kran ken -
kasse als Kostenträger sei es des-
halb ohne Bedeutung, ob die am -
bulant durchführbare Opera tion
im Krankenhaus tatsächlich ambu-
lant oder ohne Grund stationär
durchgeführt worden sei.

Dem Vergütungsanspruch für die
ambulante Leistung stehe auch
nicht die Vergütungssystematik
von stationären Leistungen gemäß
§ 109 SGB V einerseits und ambu-
lanten Operationen gemäß § 115 b
SGB V andererseits entgegen.
Selbst wenn das Krankenhaus zu -
nächst die Vergütung für eine sta-
tionäre Leistung gemäß § 109 SGB
V verlangt hätte, könne es – so die
Voraussetzungen der Vergü tung
für eine stationäre Leistung nicht
vorliegen – die Vergütung für eine
ambulante Operation gemäß 
§ 115 b SGB V verlangen. Zwar ver-
dränge der Anspruch aus § 109
SGB V den Anspruch aus § 115 b
SGB V, wenn eine an sich ambulant
durchführbare Operation aus me di -
zinischen Gründen stationär durch -
geführt werden musste. Nur in die-
ser Konstellation ständen beide
Vorschriften in Konkurrenz mit der
Maßgabe, dass der weitergehende
Anspruch aus § 109 SGB V den
Anspruch gemäß § 115 b SGB V
verdränge. Diese Verdrängungs -
wir  kung entfalte § 109 SGB V aber
dann nicht, wenn das Krankenhaus
eine ambulant mögliche Opera -
tions leis tung ohne medizinische
Erforderlichkeit stationär durchge-
führt habe und deshalb der Vergü -
tungsanspruch für eine stationäre
Leistung gar nicht entstanden sei.
Insofern begründeten die Rege -

lungen zur Vergütung von statio-
nären und ambulanten Leistungen
keine Sperrwirkung in dem Sinne,
dass eine zu Unrecht stationär
durchgeführte Operation nicht als
ambulante Leistung vergütet wer-
den könne. Schließlich verwirkli-
che sich mit der Begrenzung der
Vergütung auf den von Anfang an
bei einer ambulanten Leistungs -
erbringung zu beanspruchenden Be -
trag der Regelungszweck des am -
bulanten Operierens gemäß § 115 b
SGB V: nämlich um der Wirtschaft -
lichkeit der Versorgung willen, die
Krankenhäuser zur Durchführung
von ambulanten Operationen an -
zu halten und stationär zu vergü-
tende Leistungen nach Möglichkeit
zu vermeiden. Dieser Regelungs -
zweck zwinge aber nicht dazu,
dem Krankenhaus bei einem iso-
lierten Verstoß gegen den Vorrang
des ambulanten Operierens jegli-
chen Vergütungsanspruch zu strei-
chen. Ob etwas anderes dann gel-
ten würde, wenn ein Krankenhaus
systematisch gegen den Vorrang
des ambulanten Operierens versto-
ßen und dadurch in das Wettbe -
werbsgefüge zulasten von anderen
Leistungserbringern eingreifen
würde, ließ das BSG ausdrücklich
offen.

Mit dieser Entscheidung des BSG
soll sicherlich kein „Sicher heits -
netz“ für eine systematische statio-
näre Versorgung von grundsätzlich
ambulant zu behandelnden Pa -
tienten aufgebaut werden. Das Ri -
siko der Krankenhäuser wird bei
der Beurteilung der Not wendigkeit
einer vollstationären Krankenhaus -
behandlung aber zu mindest da -
durch reduziert, dass die Vergü -
tung für die dann eigentlich zu
erbringende ambulante Behand -
lung gezahlt werden muss.
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Vergü tungssystems“ ankomme. Bei
einem Verstoß gegen derartige Vor -
schriften stehe auch dann keine
Vergütung zu, insbesondere nicht
nach einem anderen Vergütungs -
sys tem, wenn diese Leistungen im
Üb rigen ordnungsgemäß erbracht
worden seien. Denn die Bestim-
mungen des Leistungserbringungs -
rechts über die Erfüllung bestimm-
ter formaler und/oder inhaltlicher
Voraussetzungen der Leistungser -
brin gung könnten ihre Steuerungs -
funktion nicht erfüllen, wenn die
Leistungserbringer rechtswidrig
be wirkte Leistungen über einen
Ersatzanspruch im Ergebnis den-
noch vergütet bekämen. Letztend -
lich soll dem Versuch entgegenge-
treten werden, dass eine nicht not-
wendige stationäre Behandlung
trotzdem als stationäre Leistung
erbracht und dann auch abgerech-
net wird mit der Risikomini -
mierung, diese zumindest als am -
bulante Leistung vergütet zu be -
kommen, wenn sich die fehlende
Erforderlichkeit der vollstationären
Behandlung herausstellen sollte.

Vergütung als ambulante
Leistung möglich

Dagegen hat das BSG entschieden,
dass die – nicht erforderliche – voll-
sta tionäre Versorgung einem An -
spruch auf Vergütung als ambulan-
te Leistung grundsätzlich nicht ent-
gegensteht. Die das ambulante
Operieren regelnden Bestimmun -
gen nach § 115 b SGB V gewähren
einen Vergütungsanspruch für am -
bulant durchführbare Operationen
auch dann, wenn diese oh ne aus-
reichenden medizinischen Anlass
stationär erbracht worden seien.
Ein vergütungsausschließender
Ver   stoß gegen zwingende Vor -
schriften des Leistungser brin -
gungs   rechts sei darin nicht zu er -
blicken, so das BSG. Auch nach
dem Bewertungsgefüge der für die
ambulanten Operationen einschlä-
gigen Gebührenordnung, dem
Einheitlichen Bewertungsmaßstab
(EBM), seien Operationsleistungen
eines zum ambulanten Operieren
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